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Anlage 2– Begründung zur I. Änderung des Bebauungsplanes „Ortslage - Ettersdorf“, 

Montabaur – Ettersdorf  

1. Der Bebauungsplan „Ortslage-Ettersdor“ stammt aus dem Jahre 2005. 

1.1 Die Zuwegung „Auf dem alten Hof“ – heute „Unter dem Bornrain“ wurde damals als 

Wirtschafts-/Fußweg festgesetzt, obwohl es um die einzige – öffentliche – Zufahrt zu dem dort 

bestehenden Wohnhaus handelt.  

 

 

Baurechtlich ist jedoch die Erteilung einer Baugenehmigung nur möglich, wenn gesi-

chert ist, dass das Gebäude/Grundstück bis zum Beginn der Benutzung u.a. in angemessener 

Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegt - § 6 LBauO -. Daraus folgt, dass 

die Erschließung über einen Wirtschafts/Fußweg nicht ausreicht.  

Es wird daher vorgeschlagen, die fragliche Parzelle im Bebauungsplan zukünftig als öffentliche 

Straße festzusetzen.  

1.2.1 Ein vergleichbares Problem besteht im Bereich der Straße „Am Hitzeberg“. Hier wurde 

ein Teilstück der Zuwegung zu dem Grundstück „Am Hitzeberg 4a“ als Wirtschaftsweg festge-

setzt, so dass die verkehrliche Erschließung nicht ausschließlich über eine öffentliche Ver-

kehrsfläche sichergestellt werden kann.  
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Auch hier ist daher der in Rede stehende Teil des Wirtschaftsweges zukünftig als öffentliche 

Verkehrsfläche auszuweisen.  

1.2.2 Hinzu kommt, dass festgestellt wurde, dass der vorhandene Anbau die im Bebauungs- 

 

 
plan festgesetzte nördliche Baugrenze überschreitet. Es wird daher vorgeschlagen, dass Bau-
fenster und damit auch das Plangebiet entsprechend zu erweitern und die neue überbaubare 
Fläche in einem Abstand von 3 m zur Gebäudegrenze anzuordnen, um auch noch angemes-
sene kleinere Erweiterungen zu ermöglichen.  
 
2. Die übrigen textlichen und zeichnerischen Festsetzungen bleiben unverändert. 
 
3. Belange des Natur- und Artenschutzes oder anderer Fachbehörden sowie der 
Nachbarschaft sind – soweit einschätzbar – nicht tangiert.  
 
4. Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Bestimmtheit, Klarheit und Eindeutigkeit der 
Planzeichnung und der darin enthaltenen Festsetzungen soll der gesamte Bebauungsplan 
einschließlich der oben dargestellten Änderung digitalisiert und neu gezeichnet werden. Wenn 
möglich, soll die so neu gefasste Planurkunde zur Sitzung des Stadtrates nachgereicht 
werden.  
 
5. Verfahren 
 
Werden durch die Änderung eines Bebauungsplanes – ergänzend zu den oben genannten 
Voraussetzungen – u.a. die Grundzüge der Planung nicht berührt, kann die Gemeinde das 



3 
 

vereinfachte Verfahren gemäß § 13 i.V.m.13 a BauGB anwenden, wenn die Zulässigkeit von 
Vorhaben nach der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
nicht vorbereitet oder begründet wird und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der 
in § 1 VI Nr. 7 b BauGB genannten Schutzgüter besteht. 
 
5.1 Durch die Änderung des Bebauungsplanes „Ortslage - Ettersdorf“ wird weder ein Vorhaben 
nach der Anlage 1 zum UVPG vorbereitet oder begründet noch liegen Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der in § 1 VI Nr. 7 b BauGB genannten Schutzgüter vor.  
 
5.2 Es stellt sich daher die Frage, ob durch die Planänderung die Grundzüge der Planung 
berührt werden: 
 
5.2.1 Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 9. März 1990 - BVerwG 8 C 76.88 - zu 
der Frage, wann die Grundzüge der Planung tangiert sind, entschieden: 
 
“Gemeint sind damit Abweichungen, die deshalb von minderem Gewicht sind, weil sie nur den 
- gleichsam formalen - Festsetzungsinhalt treffen, nicht hingegen auch das, was an Planungs-
konzeption diese Festsetzung trägt und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmt. Sol-
che Abweichungen von minderem Gewicht sollen die Rechtmäßigkeit der Herstellung einer 
Erschließungsanlage nicht beseitigen, ebenso wie ihretwegen planungsrechtlich nur ein ver-
einfachtes Planänderungsverfahren stattzufinden braucht und bebauungsrechtlich die Ertei-
lung einer Befreiung in Betracht kommt. Ob eine Abweichung von in diesem Sinne minderem 
Gewicht ist, beurteilt sich nach dem im Bebauungsplan zum Ausdruck gekommenen planeri-
schen Wollen. Bezogen auf dieses Wollen darf der Abweichung vom Planinhalt keine derartige 
Bedeutung zukommen, dass die angestrebte und im Plan zum Ausdruck gebrachte städtebau-
liche Ordnung in beachtlicher Weise beeinträchtigt wird. Die Abweichung muss - soll sie mit 
den Grundzügen der Planung vereinbar sein - durch das planerische Wollen gedeckt sein; es 
muss - mit anderen Worten - angenommen werden können, die Abweichung liege noch im 
Bereich dessen, was der Planer gewollt hat oder gewollt hätte, wenn er die weitere Entwick-
lung einschließlich des Grundes für die Abweichung gekannt hätte.“ 
 
5.2.2 Mit Beschluss vom 15.03.2000 – 4 B 18/00 – wurde diese Rechtsprechung bestätigt.  
 
5.3 Die Anwendung der oben dargestellten Rechtsprechung auf die beabsichtigte Bebauungs-
planänderung ergibt, dass die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Für dieses Er-
gebnis spricht, dass das planerische Leitbild der ursprünglichen Planungskonzeption – Art und 
Maß der baulichen Nutzung, Erschließung usw. - nicht verändert wird.  
 
Wäre – im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts – die nun aufgegriffe-
nen  tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse bereits zum Zeitpunkt der Aufstellung  des 
Bebauungsplanes „Ortslage - Ettersdorf“ bekannt gewesen, hätte die Gemeinde unzweifelhaft 
bereits damals die Fuß/Wirtschaftswege als zum Anbau bestimmte öffentliche Verkehrsfläche 
ausgewiesen und ein etwas größeres Baufenster festgesetzt. 
 
Hinzu kommt, dass die Änderung nur einen kleinen Teil des  Planbereichs berührt. Die räum-
lichen Auswirkungen der Änderung reichen also nicht weit, sondern beschränken sich auf zwei 
kleine, genau abgrenzbare Bereiche. Auf die Erstellung eines Umweltberichts kann daher ver-
zichtet werden. 
 
5.4. Da es sich mithin um eine kleinere Änderung mit nur geringen Auswirkungen auf das 
Plangebiet bzw. die umgebende Bebauung handelt, kann auf die Durchführung der vorgezo-
genen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung verzichtet und direkt die Offenlage gemäß § 
3 II BauGB beschlossen werden.  
 
 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/86t/page/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=14&numberofresults=48&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE310246702&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint

